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solcher Politik hervor« Zunächst konnte Athen diese Geldopfer leisten, weil
die Bundesgenossen und die Fremden in der Stadt die Mittel lieferten.

Nützlicher war jedenfalls, daß arme Bürger in erobertem Lande mit
Landlosen bedacht und als K l e r u che n Dort angesiedelt wurden. Er¬

bitterung rief es freilich hervor, wenn solche Landanweisungen im Gebiete
unbotmäßiger Bundesgenossen erteilt wurden. Zwei neue Kolonien wurden
gegründet: Thilrii (445) in Unteritalien an Stelle des von den
Krotoniaten zerstörten Sybaris, das eine nationale Kolonie werden sollte,
an der auch andere als Athener beteiligt waren, doch bald abfiel;
ferner Amphipolis am Strymon in Thrakien an einer wichtigen
Handelsstraße des Nordens. Reiche Arbeitsgelegenheit boten
die großen Bauten für zahlreiche Bürger. Da nur die Athener Grund-
besitz in Attika erwerben durften, so hatten sie reichen Gewinn aus der
Einwanderung fremder Geschäftsleute, die Wohnungen, Lagerhäuser und
andere Geschäftsräume brauchten.

§ 52. Von der Verfassung Athens ergibt sich etwa fol¬
gendes Bild:

versamm- Die h ö ch st e p 0 l i t i s ch e G e w a l t lag in der Hand der V 0 l k s -
lung. Versammlung [hxlyoicc); diese fand meist auf der Pnyx statt; jeder

20 Jahre alte Vollbürger durfte an ihr teilnehmen und das Wort ergreifen.
Sie entschied mit souveräner Gewalt über alle wichtigen politischen Dinge,
insbesondere die auswärtigen Angelegenheiten, wählte die Beamten, soweit
sie nicht erlost wurden, und hatte auch das Recht, sie abzusetzen. Das Recht
der Gesetzgebung hatte sie jedoch nicht; wurden neue Gesetze be-

Rat. antragt, so fällte ein Gerichtshof die Entscheidung. Der Rat (ßovlirj),
bestehend aus 500 ausgelosten Vollbürgern, hatte einerseits über die Vor-
lagen, die an die Volksversammlung kamen, vorher ein Gutachten (ttqo-
ßovlev/na) abzugeben; andrerseits übte er die Aufsicht über die Verwaltung,
zumal über die Finanzverwaltung, und der Ausschuß des Rates, die P r y -
t a n e n (§ 35), waren die geschästsführende Behörde.

Schwlr- Die richterliche Gewalt stand, wie die politische, ebenfalls in
erster Linie Dein Volke zu; die Geschworenen (fjhaia) wurden ausgelost,
und zwar für jeden Prozeß mindestens 200, oft 500 und mehr. Die
Archonten, die früher selbst entschieden, leiteten jetzt nur die Untersuchung
und Verhandlung. Nur Fälle des vorsätzlichen Mordes kamen vor den

Areopag. A r e 0 p a g , Der sich auch ferner aus gewesenen Archonten zusammensetzte.
Beamten. Die Beamten wurden zum kleineren Teil, wie die Strategen, ge-

wählt, zum größeren Teil erlost. Ehe sie ihr Amt antraten, mußten sie sich


